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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1963

Norm

ABGB §863 GI

VBG 1948 §52

Rechtssatz

Durch § 52 VBG sollte nicht auf unabsehbare Zeit zweierlei Vertragsbedienstetenrecht gescha6en werden. Der

Umstand, daß der zuständige Personalreferent der Bundesbehörde die Übernahme eines Vertragsbediensteten

ausdrücklich abgelehnt hat, vermag nach Ablauf mehrerer Jahre die stillschweigende Erneuerung eines

Dienstverhältnisses gemäß § 863 ABGB nicht zu verhindern, wenn nicht außerdem die rechtzeitige Kündigung gemäß §

52 Abs 5 VBG 1948 erfolgte.
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